
Nachdem der Online-
fragebogen beim CMLP 
eingegangen ist, beginnt 
der Abklärungsprozess. 

Im sogenannten Intake-
verfahren werden die 
Grundlagen für den 
Entscheid evaluiert 
und geklärt, inwiefern 
eine Unterstützung der 
begleiteten Rückkehr 
in den Beruf angezeigt ist.

1. Meldung der Arbeitsunfähigkeit 2. Intake 3. Zuweisungsentscheid CMLP

APD

Die Anstellungsbehörde meldet 
die Abwesenheit einer arbeits-
unfähigen Lehrperson / Schul-
leitung in Folge Krankheit in der 
elektronischen Pensenmeldung 
(ePM).

Die Meldung geht bei der 
Abteilung für Personaldienst-
leistungen (APD) der Bildungs- 
und Kulturdirektion des 
Kantons Bern ein.

Lehrpersonen / Schulleitende, 
welche länger als 8 Wochen 
arbeitsunfähig sind, werden 
dem Case Management für 
Lehrpersonen (CMLP) mitgeteilt. 

Das CMLP kontaktiert die 
gemeldeten Personen mit
einer E-Mail und einem 
Link zum Onlinefragebogen.

ePM

Keine 
Zuweisung

Die Aufnahme ins CMLP 
erfolgt. Die arbeitsunfähige 
Person wird durch die 
regional zuständige Case 
Managerin oder den 
zuständigen Case 
Manager kontaktiert.

Eine Begleitung durch 
das CMLP ist nicht 
angezeigt.

Aktuell stehen medi-
zinisch-therapeutische 
Massnahmen im Vorder-
grund. Das CMLP 
kontaktiert die arbeits-
unfähige Person in regel-
mässigen Abständen.
Die Zuweisung ins CMLP 
erfolgt evtl. zu einem 
späteren Zeitpunkt. 

Zuweisungsentscheid CMLP

Zuweisung
CMLP

Keine 
Zuweisung
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CMLP

M1Q0
Bleistift




